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Sponsoring Vertrag 
 

 
Zwischen:   Kolpingspielschar Paderborn 
 
vertreten durch:  Simon Lea [Vorstand] 
   An der Dicken Linde 24 
   33106 Paderborn 
 
- nachfolgend „Verein“ genannt - 
 
Und:    
 
 
 
Vertreten durch:  
 
 
- nachfolgend "Sponsor" genannt - 
 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
 
Die Parteien vereinbaren, dass der Sponsor den Sponsoringempfänger finanziell unterstütz. 
Im Gegenzug übernimmt der Empfänger der Sponsoringleistung die nachfolgend näher 
bezeichneten Verpflichtungen. 
 
§ 2 Pflichten des Sponsors 
 
Der Sponsor erbringt für den Sponsoringempfänger folgende Leistungen: 
 
1. Der Sponsor stellt einen Gesamtbetrag in Höhe von ___________ € zur Verfügung. 
 

 Bronze Partner (Erläuterung s. §3) 
 

 Silber Partner 
 

 Gold Partner 
 
2. Der Sponsor stellt die folgenden Sachleistungen zur Verfügung: 
 

 Lagerräume für Kulissen und Bühnenbild 
 

 Räumlichkeiten zum bauen des Bühnenbildes 
 

 Stellung Material für Bühnenbild 
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§ 3 Leistungen des Theatervereins 
 
Der Theaterverein räumt dem Sponsor während der Laufzeit des Vertrages folgende Rechte 
ein:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 Leistungen des Sponsors 
 
Als Gegenleistung für die Leistungen des Theatervereins zahlt der Sponsor einen Betrag von € 
______________ zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 
 
Die Zahlung erfolgt jeweils nach Rechnungsstellung durch den Theaterverein.  
 
Die Kosten für die Herstellung und Anbringung von Werbemitteln des Sponsors trägt der 
Sponsor. Alle Werbemittel sind dem Theaterverein vom Sponsor rechtzeitig zu übergeben. 
 
 
 

SILBER 
 

1000€ 
 
 
6 Eintrittskarten 
 
Logoverwendung in Flyern 

  
1 x 1/2 Anzeige (4farbig) auf 
einer Seite im DIN A5 
Programmheft. 
 
Einbindung eines Logos auf 
der Veranstaltungs-
Homepage. 

BRONZE 
 

500€ 
 

 
Logoverwendung in Flyern 

  
1 x 1/2 Anzeige (4farbig) auf 
einer Seite im DIN A5 
Programmheft. 
 

GOLD 
 

1500€ 
 
 

10 Eintrittskarten 
 
Logoverwendung in Flyern 

  
1 x 1/2 Anzeige (4farbig) auf 
der Rücksseite im DIN A5 
Programmheft. 
 
1 Plakat oder 1 Roll-up im 
Foyer 
 
Einbindung eines Logos auf 
der Veranstaltungs-
Homepage. 
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§ 5 Vertragsdauer 
 
Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien in Kraft. Der Vertrag  
hat eine Laufzeit von einem Jahr. 
 

Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht 3  
Monate zum Ende der Laufzeit gekündigt wird. 
 

Die Parteien sind an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert. Aus diesem  
Grunde räumt der Verein dem Sponsor das Recht ein, diesen Vertrag zu den in diesem Vertrag 
vereinbarten Konditionen um weitere ____ Jahre zu verlängern.  
 
 
§ 6 Branchenexklusivität/Ausschließlichkeit  
 
Es wird darauf geachtet, dass – nach Absprache mit dem/den bestehenden Sponsor/en – 
keine Mitbewerber als Sponsoren auftauchen. Nach Beendigung des Vertrages ist der Verein 
frei, auch mit Dritten, auch Konkurrenzunternehmen des Sponsors, Verträge abzuschließen. 
 
 
§ 7 Ausfall der Veranstaltung 
 
Der Theaterverein haftet nicht für Schäden aufgrund eines Ausfalls der Veranstaltung. In 
diesem Fall sind bereits gezahlte Gegenleistungen an den Sponsor unverzüglich 
zurückzuzahlen. Etwaige geldwerte Vorteile aus bereits zustande gekommenen 
Werbeleistungen sind in Abzug zu bringen. Sonstige Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
 
§ 8 Vertraulichkeit/Wohlverhalten 
 
Beide Vertragspartner verpflichten sich, die Inhalte des Vertrages vertraulich zu behandeln 
und über alle damit im Zusammenhang stehenden Informationen Stillschweigen zu 
bewahren. Die Vertragsparteien werden die Existenz der Sponsoringvereinbarung gegenüber 
der Öffentlichkeit gemeinsam kommunizieren. 
 
 
§ 9 Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aus irgendeinem Grund rechtlich unwirksam sein 
oder werden bzw. sollte dieser Vertrag eine Lücke aufweisen, so wird die Gültigkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame 
Regelung oder die vertragliche Lücke durch eine Regelung zu ergänzen, die die Parteien 
gewählt hätten, wenn sie den die Unwirksamkeit begründenden Umstand oder die 
Vertragslücke zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gekannt hätten. 
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Paderborn,   Simon Lea ________________ 
Ort, Datum, Name und Unterschrift des Theatervereins 
 
 
 
 
Paderborn,                  ___________________________ 
Ort, Datum, Name und Unterschrift des Sponsors 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Kolpingspielschar Paderborn 
An der Dicken Linde 24 
33106 Paderborn 

Internet: www.kspb.de 
Mail: kontakt@kolpingspielschar.de 
 

Vorsitz: 
Simon Lea 
Kasse: 
Ladina Wilger 
 
Steuernummer 
339/5778/0400 

Bankverbindungen: 
VerbundVolksbank OWL eG  
BLZ 472 601 21 Kto.-Nr. 8708000602  
IBAN: DE12 4726 0121 8708 0006 02        
BIC: DGPBDE3MXXX 

Kontakt: 
 
Simon Lea 
Mail: simon-lea@kspb.de 
Mobil:  0171 2124757 

http://www.kspb.de/
mailto:simon-lea@kspb.de

